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2. Auflage

Das Wirtschafts- und Vertragsrecht nimmt im islamischen Normengefüge eine zen-
trale Stellung ein. Nicht nur, weil es seinem Gegenstand nach das ganz alltägliche 
Handeln berührt, sondern weil in ihm ein zentrales Problem des Rechts eine beson-
dere Zuspitzung erfährt: die Spannung zwischen religiös-ethischen Postulaten und 
dem Gebot des Faktischen, hier in Gestalt der Gesetze des Marktes. 
Auf einer breiten Quellenbasis führt das Buch in die Grundlagen dieses Rechtsbe-
reichs ein. Der Fokus liegt auf der klassischen sunnitischen Tradition, doch werden 
auch jüngere Entwicklungen, etwa im Rahmen des „Islamic Banking“, beleuchtet. Die 
zweite, aktualisierte Auflage wurde um ein Kapitel zum Geldwesen erweitert.
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Die Lehrbuchreihe Islamisches Recht betrachtet die relevanten Inhalte 
und Quellen des islamischen Rechts in fachspezifischen Einführungen 
für Studierende, VertreterInnen aus Wissenschaft und Praxis und fachlich 
Interessierte. Dargestellt werden die verschiedenen Rechtsgebiete des  
Islamischen Rechts, darunter das Familien-, Erb-, Straf-, Wirtschafts- und 
Finanzrecht, sowie einzelne länderspezifische Rechtssysteme in ihren Kon- 
texten. Die Reihe bietet fundiertes Überblicks- und Orientierungswissen 
mit aktuellen Bezügen und vertieft wesentliche Fachgrundlagen. Ausge-
wiesene ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis garantieren profundes 
Insiderwissen aus der Islamischen Welt.
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Vorwort 

Dem vorliegenden Band liegt ein doppeltes Anliegen zugrunde. Zum einen hat er den 
Charakter einer Einführung, d.h. der Leser soll mit den Grundzügen des islamischen 
Vertragsrechts und seinen Besonderheiten vertraut gemacht werden, ohne dass dabei 
ein bestimmte Fragestellung verfolgt oder eine These entwickelt wird. Zugleich soll der 
Band einen Beitrag zur Grundlagenforschung leisten, denn sein Gegenstand ist zu gro-
ßen Teilen durch die Islamwissenschaft noch gar nicht ausreichend erschlossen wor-
den. Zwar existieren bereits Studien zum islamischen Vertragsrecht – in erster Linie 
wäre hier die Untersuchung von Wichard (1995) zu nennen, aber auch die von Vogel 
& Hayes (2006), Yanagihashi (2004), Saeed (1996), Saleh (1986) Udovitch (1970) und 
Chehata (1936). Diese zum Teil hervorragenden Arbeiten weisen aber jeweils ihren spe-
zifischen Fokus auf, der oft stark verengt ist, sei es auf bestimmte Bereiche des Vertrags-
rechts, auf bestimmte Rechtsschulen, oder auf bestimmte Zeitschichten. Die Folge ist, 
dass selbst zentrale Gegenstände des Vertragsrechts oft nur sehr oberflächlich erforscht 
sind. Ein Anliegen dieses Buches ist es, diese Lücken zu füllen, und zu einem großen 
Teil basiert es entsprechend auf der Untersuchung von Primärquellen. 

Die Doppelnatur als Einführung und Forschungsarbeit schlägt sich auch in der Anlage 
des Buches nieder. In manchen Abschnitten dominiert der einführende Charakter – sie 
sind knapper und überblicksartiger gehalten und knüpfen an bestehende Forschung an. 
Das betrifft etwa die Kapitel zu Bar- und Terminkauf zu Beginn des Bandes. Diejenigen 
Abschnitte der Arbeit, in denen nicht auf frühere Forschung zurückgegriffen werden 
konnte, sind zum Teil deutlich umfangreicher und detaillierter, da in ihnen transparent 
gemacht werden soll, wie die präsentierten Inhalte aus den Quellen erschlossen wurden. 
Dieser aufwendigere, forschungsnahe Darstellungsmodus findet sich beispielsweise in 
den Kapiteln zum Werklieferungsvertrag (istiṣnāʿ), zu den unbaren Zahlungsformen 
(ḥawāla & suftaǧa), zu den vertraglichen Sonderklauseln (šurūṭ) oder zu Haftung und 
Gefahrtragung (ḍamān). Aufgrund ihrer Nähe zu den Quellen bieten diese Abschnitte 
dem Leser zugleich die Möglichkeit, neben der Dogmatik auch den Denkstil islami-
scher Juristen kennenzulernen – ihre Art zu argumentieren und zu systematisieren, ih-
ren Umgang mit Interpretationsoffenheit und Meinungsvielfalt, schließlich ihre Ver-
mittlung zwischen dogmatischen und praktischen Erfordernissen und vieles mehr, was 
zum Wesen des islamischen Vertragsrechts ebenso gehört wie seine einzelnen Normen. 

Bei der Konzeption des Buches habe ich bestimmte Gewichtungen vorgenommen. 
Dazu gehört zunächst ein Fokus auf das klassische Recht. Mit dieser Periodisierung 
beziehe ich mich auf die Zeit ab dem 10. Jahrhundert bis zum Beginn der Moderne – 
ein Zeitraum, in dem die formative Phase des Rechts abgeschlossen ist und die Dog-
matik einen relativ hohen Grad an Stabilität aufweist. Die teilweise tiefgreifenden Ver-
änderungen, die das Recht seit dem 19. Jahrhundert durchlaufen hat, stehen dagegen 
nicht im Fokus dieser Arbeit. Punktuell gehe ich aber dennoch auf sie ein, vor allem 
dann, wenn es sich um wichtige Entwicklungen im Rahmen des sog. „Islamic Banking“ 
handelt, also dem Bestreben moderner Banken, „schariakonforme“ Finanzprodukte zu 
kreieren. Dieses Projekt eines alternativen Finanzwesens ist ohne Frage der Bereich, in 
dem das islamische Vertragsrecht heute seine größte praktische Relevanz entfaltet, wäh-
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rend es im Bereich staatlichen Rechts weitgehend durch Zivilrechtskodizes nach west-
lichem Vorbild verdrängt wurde. 

Punktuell bleibt in der Arbeit auch der Blick auf die ökonomische und rechtliche Praxis 
in den untersuchten Zeitschichten. Zwar wäre ein systematischer Abgleich der Rechts-
literatur mit der Praxis sehr wünschenswert, denn zu den zentralen Fragen der For-
schung gehört gerade auch die, inwieweit das verschriftlichte Recht tatsächlich umge-
setzt wurde. Allein, der Forschungsstand zur historischen Praxis erlaubt meines 
Erachtens nur vereinzelte und vorsichtige Schlussfolgerungen. Die wenigen vorliegen-
den Untersuchungen basieren auf einem sehr schmalen Quellenbestand und ihre Be-
funde sind wenig belastbar.1 Wo es mir sinnvoll schien, habe ich sie dennoch in die 
Darstellung einfließen lassen und sie zum Teil auch durch Hinweise ergänzt, die sich 
in den Rechtstexten auf die Praxis finden. 

Ich habe versucht, bei der Beschreibung des Rechts durchweg Ansichten aus allen vier 
sunnitischen Schulen zu berücksichtigen. Die Literatur dieser Schulen ist ein zusam-
menhängender Diskurs – regelmäßig wird dort auf schulfremde Rechtsauffassungen 
Bezug genommen, und die jeweils entwickelten Positionen sind oft unterschiedliche 
Lösungen für dieselben Probleme. Analysiert man die verschiedenen Stimmen in ihrem 
Zusammenklang, entsteht eine Mehrdimensionalität, durch die sich die innere Struktur 
des Rechtsdiskurses oft klarer erfassen lässt. Von einer Berücksichtigung auch nicht-
sunnitischer Traditionen, wie etwa der ibaditischen oder schiitischen, habe ich den-
noch Abstand genommen. Diese Beschränkung ist dem Bestreben gezollt, den Umfang 
der Untersuchung zu begrenzen. 

Aus demselben Grund behandle ich das Vertragsrecht nicht in seiner gesamten Breite. 
Manche Aspekte bleiben unberücksichtigt – auch solche, deren Diskussion in den 
Quellen durchaus einigen Raum einnimmt. Das gilt etwa für die Pfandleihe (rahn), die 
Bevollmächtigung (wakāla), den Hinterlegungsvertrag (wadīʿa), die Bürgschaft (kaf-
āla/ḍamān), das Näherrecht (šufʿa) oder den unerlaubten Besitz (ġaṣb) . Die Entschei-
dung zu dieser Beschränkung fiel auch mit Blick auf das Anliegen der Untersuchung, 
das nicht in einer umfassenden, gewissermaßen enzyklopädischen Darstellung liegt, 
sondern darin, grundlegende Zusammenhänge und Denkstrukturen aufzuzeigen und 
so den Charakter des islamischen Vertragsrechtsdenkens zu vermitteln. Ein Thema al-
lerdings, das ich in dieser zweiten Auflage des Buches ergänzt habe, weil es rückblickend 
in der Erstauflage ein Desiderat darstellt, ist das Geldwesen. Die Konzeptionalisierung 
von Geld und seine Konkretisierung in Form von Münzen, Banknoten oder auch Kryp-
towährungen sind eine zentrale Größe jedes wirtschaftsrechtlichen Handlungsrahmens 
und ich habe ihnen deshalb nun ein eigenes Kapitel gewidmet.  

Auf ein einführendes Kapitel zum islamischen Recht als solchem, seinen Grundlagen 
und Methoden, seiner historischen Entwicklung, seiner institutionellen Struktur etc. 

  

1  Die wichtigste Studie zur historischen Praxis ist nach wie vor Goitein (1967), die auf den kairiner Geniza-
Dokumenten basiert. Inwieweit diese Quellen überhaupt muslimische (und nicht jüdische) Praxis abbil-
den, ist z.T. kritisch bewertet worden (vgl. Ackermann-Liebermann 2011; Stillman 2014). Stark von 
Goitein abhängig ist die Studie von Ashtor (1972). Wertvolle Informationen enthalten die Arbeiten von 
Sohbi (1959 und 1965). Gute Darstellungen historischer Befunde enthalten die Arbeiten von Wichard 
(1995) und Ray (1997). 
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habe ich dagegen weiterhin verzichtet. Zu diesen generellen Fragen liegen bereits treff-
liche Darstellungen vor, auf die ich den Leser an dieser Stelle verweisen möchte: Nach 
wie vor ein Standardwerk ist Joseph Schachts Introduction to Islamc Law (21965) sowie 
dessen deutschsprachige Vorgängerversion Bergsträssers Grundzüge des islamischen Rechts 
(1935). Eine ausgezeichnete Einführung ist zudem Mathias Rohe, Das islamische Recht: 
Geschichte und Gegenwart (2009). Kürzere Darstellungen bieten die Kapitel von Rohe 
und Christian Müller im Sammelband Islam – Einheit und Vielfalt einer Weltreligion (Ed. 
Brunner, 2016). Anthologien mit wertvollen Beiträgen zu einzelnen Aspekten des 
Rechts sind die Bände Dispensing Justice in Islam: Qāḍīs and their Courts (Ed. Masud/Pe-
ters/Powers, 2006) und The Ashgate Research Companion to Islamic Law (Ed. Peters/Be-
arman, 2014). 
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